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Familienentlastender Dienst der Lebenshilfe Osnabrück e.V. 

 
Die Betreuung umfasst alle unterstützenden Maßnahmen im Rahmen der alltäglichen Anfor-
derungen des Lebens, abgestimmt auf die Wünsche und individuellen Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderung. Wir betreuen geistig und mehrfachbehinderte Menschen zu Hause 
und in der Freizeit auch außerhalb der häuslichen Umgebung, wenn Sie es wünschen, z.B. 
Kino, Schwimmen, Stadtbummel, Besuch kultureller Veranstaltungen, Behindertensport, 
Spaziergängen, Spielen, Basteln, Lesen, Konzerten. 
 
Wir bieten regelmäßige oder unregelmäßige Einzelbetreuung stundenweise je nach Bedarf 
nachmittags, abends oder an den Wochenenden. Die Betreuung und Begleitung von Men-
schen mit Behinderung wird von kompetenten, engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern übernommen, die für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 9,00 € pro 
Stunde erhalten. Deshalb entstehen für Sie bei Inanspruchnahme der Betreuung durch den 
Familienentlastenden Dienst Kosten von 14,- € je Std.  Für Fahrtkosten werden zuzüglich 
0,27 € je km in Rechnung gestellt.  
 
Der Stundensatz von 14,- € je Stunde setzt sich, wie folgt, zusammen: 

- Aufwandsentschädigung von 9,- € je Stunde 
- Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung der ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfer 
- Personal- und Sachkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter der Lebenshilfe Osnabrück 

e.V. 
 
Die Kosten können bei Ihrer Pflegekasse über die Entlastungsleistungen (125,-€/Monat) 
oder die Verhinderungspflege (1.612,- €/Jahr) erstattet werden. Die Fahrtkosten werden da-
bei übernommen, aber insgesamt dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse den Betrag von 
125 € monatlich für die Entlastungsleistungen nicht übersteigen.  
Die Bezahlung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erfolgt durch die Lebenshilfe Osn-
abrück e.V. Der Betreuungseinsatz sollte nicht unter 2 Stunden liegen und muss von Ihnen 
per Unterschrift quittiert werden.  
 
Ausgaben, die während der Betreuung entstehen, sind direkt an den Betreuer zu zahlen (z.B. 
Eintrittsgelder, Auslagen für Essen und Getränke). Unsere Betreuer sind durch die Lebens-
hilfe Osnabrück e.V. haftpflicht- und unfallversichert. Bei Rückfragen, Problemen oder be-
sonderen Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sollte das Büro nicht besetzt 
sein, sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter, wir rufen Sie baldmöglichst zurück. 
 
Mir ist bekannt, dass mir Kosten, die dadurch entstehen, dass ich mehr Leistungen in An-
spruch nehme, als mir durch den jeweiligen Kostenträger zustehen, privat in Rechnung ge-
stellt werden.  

Ich versichere, den Familienentlastenden Dienst über Änderungen bezüglich des Leistungs-
anspruches und/oder Kostenträgers unverzüglich nach Bekanntwerden zu informieren. 


